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Art.-Nr.: 10627 Horngrieß Gold - Zulässigkeit für den Bio-Anbau 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit bestätigen wir, dass das von uns gehandelte Düngemittel Horngrieß Gold den 
Anforderungen der EU-Bio-Verordnung 2018/848 und der Durchführungsverordnung 2021/1165 
entspricht.  
 
Horngrieß GOLD besteht aus den biozulässigen Komponenten Horngrieß und Phytogran GOLD. 
Horn ist in der Durchführungsverordnung namentlich als zulässiges Düngemittel aufgeführt. 
Phytogran GOLD ist ein Rückstand aus der pflanzlichen Produktion, d. h. eine Mischung aus 
Rückständen der Verarbeitung von Mais, Getreide, Kartoffeln, Hefe und Zuckerrüben. Beide 
Komponenten sind in der aktuellen Betriebsmittelliste für die ökologische Produktion in 
Deutschland (FIBL-Liste) aufgeführt.  
 
Weiterhin entsprechen die von uns gehandelten Dünger den Anforderungen der deutschen 
Düngemittelverordnung. Für den Anteil Horngrieß - als tierisches Nebenprodukt  - ist zusätzlich die  
europäische Hygieneverordnung 1609/2009 von Belang. Deren Anforderungen wird ebenfalls 
entsprochen. 
  

Mit freundlichen Grüßen aus Beckeln 
 
 
Alfons Beckmann  
Geschäftsführer 
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